
Der Verklagte hat Klagabweisung beantragt und behaup
tet, die streitige Kücheneinrichtung sei sein Eigentum und 
er habe sie seinem Bruder — dem geschiedenen Ehemann 
der Klägerin — nur leihweise überlassen. Er habe sie am 
20. März 1957 in Gegenwart seines Vaters im Konsumkauf
haus in C. gekauft und sich dazu noch 300 DM von seinem 
Schwiegervater geliehen.

Das Kreisgericht C. hat mit Urteil vom 14. Februar 1958 
antragsgemäß erkannt. Es hat dazu ausgeführt, im Ehe
scheidungsverfahren habe der geschiedene Ehemann der 
Klägerin niemals behauptet, daß die Kücheneinrichtung 
Eigentum seines Bruders — des jetzigen Verklagten — sei. 
Die Behauptungen des Verklagten könnten deshalb nicht 
zutreffen. Auf Grund des rechtskräftigen Scheidungsurteils 
habe die Klägerin gemäß § 985 BGB einen Anspruch auf 
Herausgabe gegen den Besitzer.

Der Verklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. 
Unter Wiederholung seines Vorbringens in erster Instanz 
hat er weiterhin vorgetragen, daß sein Bruder im Schei
dungsverfahren im Termin vom 5. August 1957 erklärt 
habe, daß er — der Verklagte — die Küche gekauft habe 
und ihr Eigentümer sei. Das Urteil im Ehescheidungs
verfahren habe gegenüber den jetzt streitenden Parteien 
keine Rechtskraftwirkungen.

Er hat beantragt, das Urteil des Kreisgerichts C. aufzu
heben und die Klage abzuweisen.

Die Klägerin hat Zurückweisung der Berufung beantragt. 
Sie hat ebenfalls ihr Vorbringen in erster Instanz wieder
holt und ergänzend vorgetragen, daß die Kücheneinrich
tung nicht, wie der Verklagte behaupte, am 20. März 1957 
von ihm in Gegenwart seines Vaters, sondern am 27. März 
1957 (zwei Tage nach der Hochzeit) von ihrem damaligen 
Eheman und seiner Mutter gekauft worden sei.

Das Bezirksgericht hat die Zeugen B. (Schwiegervater 
des Verklagten), N. (Vater des Verklagten) und G. (Groß
mutter der Klägerin) vernommen.

Mit Urteil vom 3. Mai 1958 hat es das Urteil des Kreis
gerichts C. aufgehoben und die Klage abgewiesen. Es ist 
auf Grund des Beweisergebnisses der Überzeugung, daß 
der Verklagte Eigentümer der streitigen Kücheneinrich
tung sei. Durch die mit dem Urteil im Eheverfahren aus
gesprochene Hausratsentscheidung könne sein Eigentum 
nicht untergehen.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts. Er hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Zunächst ist dem Bezirksgericht darin zuzustimmen, 

daß durch eine Hausratsentscheidung im Eheverfahren 
das Eigentum eines Dritten nicht untergehen kann. 
Wenn auch § 8 Abs. 4 Satz 1 der HausratsVO besagt, 
daß die Gegenstände, die der Richter einem Ehegatten 
zuteilt, in dessen Alleineigentum übergehen, so kann 
aus dem Gesetzestext nicht geschlossen werden, daß 
das auch für die Gegenstände gelten soll, die die Par
teien zwar im Besitz haben, an denen ihnen aber kein 
Eigentum zusteht. Dieser Schluß kann deshalb nicht 
gezogen werden, weil in § 8 Abs. 1 von Hausrat ge
sprochen wird, der beiden Ehegatten g e m e i n s a m  
gehört. Daraus folgt, daß der in Abs. 4 bestimmte 
Eigentumsübergang sich nur auf die Gegenstände er
strecken kann, die im gemeinsamen Eigentum der Ehe
gatten standen, nicht aber auch auf die, an denen sie 
nur Besitzrechte hatten. Daß die Hausratsentscheidung 
im Eheverfahren nicht konstitutiv, sondern lediglich 
unter den Parteien wirkt, also nicht, wie etwa eine 
Zwangsversteigerung, Eigentum ohne Rücksicht auf die 
Person des bisherigen Eigentümers begründet, sondern 
nur Übergang aus dem Miteigentum beider Ehegatten 
oder Alleineigentum des anderen Ehegatten auf den 
im Urteil bezeichneten Ehegatten zur Folge hat, ergibt 
sich weiter auch aus § 10 Abs. 2 der HausratsVO. Da 
nach dieser Bestimmung der Richter Gegenstände, die 
einem Ehegatten unter Eigentumsvorbehalt geliefert 
sind, dem anderen Ehegatten nur zuteilen soll, wenn 
der Gläubiger einverstanden ist, so ergibt sich auch 
daraus, daß bei einem Leihverhältnis die Rechte des 
Eigentümers durch eine Hausratsentscheidung nicht 
untergehen können. Ein derartiges Ergebnis wäre auch 
im äußersten Maße unbillig, weil dann der Eigentümer 
in einem Prozeß, von dem er möglicherweise nichts 
erfährt, sein Eigentum verlieren würde. Diese Auf
fassung wird vom Generalstaatsanwalt geteilt.

Zunächst ist davon auszugehen, das hebt auch der 
Kassationsantrag zutreffend hervor, daß die Klägerin 
und ihr geschiedener Ehemann die Kücheneinrichtung

in gemeinsamem Besitz hatten. Beiden Ehegatten stand 
auf Grund dieser Tatsache die Eigentumsvermutung 
des § 1006 BGB zur Seite. Daß der nunmehr geschiedene 
Ehemann der Klägerin vor seinem illegalen Weggang 
aus der Deutschen Demokratischen Republik die Möbel 
ohne ihre Einwilligung und ohne ihr Wissen zum Ver
klagten brachte, ändert daran nichts. Es ist vielmehr 
so, daß der Besitz des Verklagten fehlerhaft ist, weil 
die Kücheneinrichtung von einem Miteigentümer (ge
schiedener Ehemann der Klägerin) ohne Einverständnis 
des anderen Miteigentümers — der Klägerin — dem 
Verklagten überlassen worden ist. Daher kann der Ver
klagte sich nicht auf die Eigentumsvermutung des 
§ 1006 BGB stützen.

Die gesetzliche für das frühere Miteigentum der bei
den damaligen Ehegatten sprechende Eigentumsver
mutung kann allerdings widerlegt werden; die Beweis
last dafür trifft aber den Verklagten. Er muß sein 
Eigentum beweisen. Diesen Beweis hat er nicht erbracht. 
(Wird ausgeführt.)

Abschn. II Ziff. 2 Musterstatut für Produktions
genossenschaften des Handwerks Stufe 2 (GBl. 1955 I 
S. 597).

1. Der Eintritt in eine PGH der Stufe 2 ist ein ein
heitlicher wirtschaftlicher Vorgang, der es nicht zuläßt, 
daß Inventar in der Form eines Kaufvertrages einge
bracht wird. Ist beim Eintritt des Handwerkers in die 
PGH über das Inventar ein Kaufvertrag abgeschlossen 
worden, so können aus ihm keine Verpflichtungen her
geleitet werden, die über die aus den Musterstatuten 
hinausgehen.

2. Bei der Übergabe des Inventars an die PGH kann 
ein Eigentumsvorbehalt nicht vereinbart werden.

3. Wird von der Mitgliederversammlung festgclegt, 
daß die Bezahlung des eingebrachten Inventars vor Ab
lauf von zehn Jahren erfolgen soll, und scheidet das 
hierdurch begünstigte Mitglied vor Ablauf der verein
barten Frist aus der PGH aus, so kann es Rechte aus 
diesem Beschluß nur dann geltend machen, wenn die 
PGH dadurch nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

BG Erfurt, Urt. vom 17. April 1959 - BC 14/59.
Die Verklagte ist eine Produktionsgenossenschaft des 

Handwerks der Stufe 2. Der Kläger — Inhaber eines 
kleinen Betriebes — ist ihr im Juni 1958 als Mitglied bei
getreten und hat durch Schreiben vom 29. September 1958 
unter Berufung auf gesundheitliche Gründe seinen Austritt 
erklärt. Er ist mit Wirkung vom 1. Januar 1959 ausge
schieden.

Der Betrieb des Klägers ist am 16. Juni 1958 von der 
Verklagten übernommen worden. Vor und nach diesem 
Zeitpunkt verhandelten die Vorstandsmitglieder der Ver
klagten und der Kläger mehrmals über die Übernahme 
des Betriebes. Die Verhandlungsergebnisse wurden in 
Form von schriftlichen Verträgen festgehalten. Nach diesen 
Verträgen beträgt der Kaufpreis für das Inventar 
9208,50 DM und für die Schuhmaschinen 15 837,20 DM. Ein 
weiterer Betrag von 21 675 DM sollte für Materialien und 
Halbfertigfabrikate bezahlt werden. Außerdem hat sich 
der Kläger im Vertrag vom 19. Juni 1958 das Eigentum 
Vorbehalten. Schließlich wurde festgelegt, daß laut Be
schluß der Vorstandssitzung am 11. Juni 1958 die vor
stehenden Beträge mit einem sofort bei der Bank für 
Handwerk und Gewerbe zu beantragenden Kredit von der 
Verklagten an den Kläger voll ausgezahlt werden. In 
einem Ergänzungsvertrag wurden Zahlungsraten von 
1000 DM monatlich ab 1. Oktober 1958 vereinbart. Der 
Kaufvertrag vom 10. Juni 1958 wurde später fixiert und 
rückdatiert.

Im Protokoll der Verklagten über die Mitgliederver
sammlung vom 10. November 1958 befindet sich unter 
ZifC. 4 folgender Vermerk: „Beschlußfassung über Kauf
verträge H., die in zwei Jahren abgezahlt werden müssen. 
Zwei Gegenstimmen.“

Der Kläger behauptet, daß bei seinem Eintritt eine so
fortige Auszahlung für die von ihm eingebrachten Ma
schinen und das Inventar durch einen von der Verklagten 
bei der Bank für Handwerk und Gewerbe in E. zu bean
tragenden Kredit vereinbart war. Ohne diese Vereinbarung 
wäre sein Eintritt nicht erfolgt. Durch Verschulden des 
damaligen Buchhalters und des Vorsitzenden R. der Ver
klagten seien die zur Auszahlung des Kredits erforder
lichen Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht und deshalb 
der Kredit der Verklagten nicht gewährt worden. Aus der 
Zwangslage heraus sei der Ergänzungsvertrag über die 
monatliche Abzahlung in Höhe von 1000 DM entstanden.
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